
Bin ich verpflichtet im Krankenstand zu reagieren?
Beitrag von „Milk&Sugar“ vom 10. September 2024 14:49

Gute Besserung erst mal

Zum Thema:

- Die E-Mail würde ich beantworten, sobald du wieder gesund bist.

- Kurze Antwort, leider kann ich an den vorgeschlagenen Terminen nicht. Alternativ kann ich ...
anbieten.

Falls du dich unwohl fühlst mit dem Vater alleine zu reden, nimm eine Kollegin mit.

Btw Weil ich es nicht kenne, wo in Deutschland sagt man Apfelkrebs?
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